
   

 

  

 

 

 
 

Ansuchen für eine Wohnung/ein Reihenhaus 
(nicht Zutreffendes bitte streichen) 

Mit der Einreichung dieses Ansuchens werden Sie in die Evidenzliste aufgenommen. Es ist 

damit kein Anspruch auf Zuweisung einer Wohnung verbunden. Die Wohnungsvergabe 

obliegt ausschließlich der Gemeinde! Bitte beachten Sie auch die Infos auf der Rückseite! 

 

Persönliche Daten des Wohnungssuchenden/ der Wohnungssuchenden: 

Name  Gatte(in)/Partner(in)  

Vorname  Vorname  

Geburtsdatum  Geburtsdatum  

Staatsbürgerschaft  Staatsbürgerschaft  

Derzeitiger Beruf  Derzeitiger Beruf  

Ich bin durchgehend 

beschäftigt seit…. 
 

Ich bin durchgehend 

beschäftigt seit…. 
 

Ich arbeite in 

Leobersdorf bei…  
 

Ich arbeite in 

Leobersdorf bei…  
 

Ich arbeite in 

Leobersdorf seit… 
 

Ich arbeite in 

Leobersdorf seit… 
 

Nettoeinkommen pro 

Monat 
 

Nettoeinkommen 

pro Monat 
 

Telefon  Telefon  

Mail  Mail  

Aktuelle 

Wohn- 

anschrift 

 

 

 

Aktuelle 

Wohn- 

anschrift 
 

 

 

 

Weitere im künftigen gemeinsamen Haushalt lebende Personen: 

Name Geb.Jahr   

    

    

 

Ich/Wir wohne(n) in Leobersdorf seit   

Ich/Wir habe(n) früher in Leobersdorf gewohnt, und zwar von ............bis........... 

 

Erforderliche ZIMMERANZAHL  (ohne Vorraum, Küche, Bad u.WC)  

Maximal mögliche EIGENMITTEL für Baukostenzuschuss, Ablöse etc. 

(Mit diesen Kosten ist mindestens zu rechnen: für 1- Zimmer  ab 4.000,-/ 

für  2-Zimmer  ab 8.000,- / für 3-Zimmer ab 12.000,-) 

 

Maximale monatliche Belastung für MIETE (inkl. Betriebskosten, jedoch 

ohne Strom, Heizung u. Telefon) 

 

 MARKTGEMEINDE  LEOBERSDORF 
 

Rathausplatz 1, 2544 Leobersdorf 

Telefon: 02256/623 96 | Fax: DW 31 |  www.leobersdorf.at 

Sie erreichen uns: Montag 8.00 bis 12.00 und 13.00 bis 19.00 Uhr, 

Dienstag, Mittwoch und Freitag 08.00 bis 12.00 Uhr 

 



   

 
SONSTIGES: 

 

 

 

Das Ansuchen ist 2 Jahre gültig und wird automatisch aus der Evidenzliste genommen, wenn 

Sie es nicht rechtzeitig verlängern. Jede Änderungen der umseitig angegebenen Daten ist 

umgehend bekanntzugeben. Nicht gemeldete Änderungen oder die Angabe falscher Daten 

führen zur Streichung aus der Evidenzliste.  

Bitte beachten Sie, dass für alle unsere Wohnungen ein Baukostenzuschuss bzw. 

Genossenschaftsanteil zu bezahlen ist!  

Vor Wohnungszuteilung sind die lückenlosen Einkommensnachweise aller im künftigen 

Haushalt lebenden Personen vorzulegen. 

 

 

Datum: ……………………………      Unterschrift: ………………………………………. 

 

Amtliche Vermerke zu angebotenen Wohnungen: 
  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 


